
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 31 (1915)

Heft: 1

Rubrik: Verschiedenes

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 25.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


12 3D«ftr. fdjtueij. £»onbh>. .Settmtg („2J!eiftetbratt") Dir. 1

bet ©emetnberat nicht Don ©chlafjimmern 'gefprodjen.
Aber bet Mefurrent beftceitet nidjt, bag bie SRäume bis»
bet als ©efellenfammetn benütjt worben waren, unb bie
Annahme beê 9teç\terurig§rateë, bag foldje Kammern haupt»
fächlich aïs ©dhlafräume unb fetneSwegS als Küdje bienen,
ig nicbt wiüfürlich, fonbern entspricht bet aUgemetnen
SebenSerfahrung. ©§ mag oorfommen, bag tn iäkfeüen»
Emmern etwa oon ibren Seroobnern ©etränfe obet etn»

fache ©petfen für ben perjönltchen Sîebarf geïocht met
ben; allein Iger hanbelt e§ ficb nacb ben eigenen AuS=

fiibtungen beS IRefurrenten um mebr, um eine Küche mit
einem @a§herb. Sie ©inrichtung einer fofdjen Küche

burfte nun genüg ohne SSBittfür als eine ber 93aubewiUi=

gung juwibetlaufenbe Anbetung ber bt# berigen SenutjungS»
wetfe angefeben metben, ohne iRüdficht barauf, ob ber
£>erb bemeglich ober unbeweglich fei. 2Bie ber Megie»

rungsrat mit Mccht h^oorbcbt, wirb eine Küche in ge»

roiffer SBejtehung wtcnfioer benütjt als eine ©efeüen»
Cammer ober ein SBobnraum unb madbt fith tnSbefonbere
in ber Megel ben Nachbarn ftärfer fühlbar als Stäume

biefer Art. Slefem Umfianbe fommt in ootliegenbcm
galle befonbere Sebeutung ju, roetl ber ©d^opf ber Siegew
fchaftSgrenje näher liegt als eS gefehltdj geftattet ift.
Augetbem ermöglicht bte ©Inrichtung einer jwetten Küche
in etner SBobnung beten Trennung tn jtoet 3Bol)nungen
unb bringt e§ baber mit ftc£), bag bisherige Mcbenjimmer
nunmehr ju £>aupt}immern werben unb bamit eine ftärfere
Senubung etleiben.

33on SBiUfür ober 93erle|ung ber ©igentumSgaranlle
fann auch infofern feine ïtebe fein, als bem iRefurrenten
nicht geftattet wirb, bie bisherige SenuhungSroetfe bei
©chopfei ju änbern, obwohl feine @e)et)beftimmung ein
foicheS SSerbot auSbrüdltcl) ootfiefg. 2Benn auch ber

©rlag neuer SBaugefetje tn ber Siegel nicht baju führt,
ohne ©çpropriation bereits beftebenbe Sauten p befel»

tigen, fowett fte ben neuen SßorfdEjriften nicht entfprechen,
fo erfolgt aui bem ©rlag folder ©efe^e boch mlnbefteni,
bag ber beftebenbe 8uftanb nicht entgegen bem ©tnn
unb ßwecf bei ©efe^eS oerfchlimmert werben barf. Ü6»

tigeni ift ^eute eine Anfechtung bei gemeinberätlichen
Sefchluffei oom Quli 1913 unb bei regierungiratlichen
©ntfcheibei nicht mehr möglich-

2. Sa ber IRefurrent nidjt behauptet, bag ei fid) bei
ben jum Sergletch herangezogenen Küchen um roefentlich
bie gleichen Serbältniffe banble, wie im oorltegenben galle,
fo fehlt ber 93efdjwetbe wegen ungleicher Sebanblung bie

nötige ©ubftantierung.
3. Sag enblich etne Serle^ung ber £anbelS= unb

©ewerbefreibeit nicht oorliegt, bebarf feiner weitern @r»

ötterung.
4. Sie Matur ber Sefchwerbe rechtfertigt bie An»

wenbung bei Art. 221, Abf. 2 0.=®.

demnach hat bai Sunbeigericht erfannt:
1. Ser SRefurS ift abgewtefen.
2. ®te bunbeigerichtltdben Koften, beftebenb tn einer

©etichtigebübr Don gr. 30.—, ben ©chreibgebübren oon
gr. 12.— unb ben Kanjleiauigaben oon gr. —.80,
werben bem SRefurrenten auferlegt.

Uerscbiedeses.
SRetaHarbeiter förS Auslaufe. SRan fc^reibt bem

„Sunb" : gn ber lebten ßeit finb in fdjweijetifchen
Slättern zahlreiche gnferate auS!änbifd)er girmen ber
SÖtetatl brande erfchienen, in welchen Arbeiter, jum Seil
unter hoben Sohnoerfprechungen, für bai frtegSfübrenbe
AuSlanb gefacht werben. Sie intenftoe Anwerbetätigfeit
bei AuSlanbeS, inibefonbere burch O^ferate unb burcb

Agenten, hatte jur golge, bag ba unb bort nicht nur
fteKenlofe Arbeiter, fonbern auch folc^e in ftc^erer ©tel=
lung unb mit gutem Serbtenft ini 3luilanb abgewanbert
finb. ©ottte bie Slbwanberung tüchtiger 3lrbeitsfräfte in
größerem Umfange junebmen, fo mü^te bie fchweijerifcbe
SRetalI= unb SRafdbinenlnbuftrle unb bamit bie gante
Sßolfimirtfchaft burdb ben ©ntjug oon qualiftjierten 2lr=

beitifräften bauernb gefdgabigt metben.
@i befiebt wohl in ber breiteften Öffentlicbfett bie

äReinung, bofl in ber fchwetjerifchen SERetaüinbuftrte jur=
jett eine allgemeine Str&eitslofrgfeit berrf^e. Stei mag
in beftimmten gnbuftrie^weigen, wie etwa ber Uhren»
inbuftrte, ber galt fein, gür bie SRafcbinentnbufirte
trifft btefe älnnabme feineiwegi ju. 2Bir fönnen anbanb
ber ©rgcbniffe oerfdblebener Umfragen fonftatieren, bo^
jurjett oon etner Slrbeitilofigfett tn unferer gnbuftrie auf
feinen gall gefprochen werben fann. Seftimmte dualitäti»
arbeitet finb im ©egenteil febr gefugt unb finben lohnen»
ben Serbicnft, mit 2luificht auf bauernbe älnfteHung.

Ste auilänbifchen, mit lufträgen für bie Krtegioer»
waltung überhäuften ffierfe fuchen befanntltch mit allen
3Ritteln, beftimmte Oualitätiarbeiter, namentlich Steher,
©djloffer ufw. anjuwetben, bie jurjeit oon ber fchweije»
rifc|en gnbuftrie ebenfalls benötigt werben. Siele SBetfe
haben tnfolgebeffen bereits einen fühlbaren SRangel an
folcben 3XrbeitSfräften, ein Übelftanb, ber ficb wit ber
pnebmenben ©rböbung te§ Sefchäftigung§grabe§ unb
ber gleichseitigen gortbauer ber fchweijetifchen Seitmobil»
machung ftärfer fühlbar machen wirb. SRit bem ^Bieber»
eintritt georbneter guftänbe erwartet man allgemein einen
Sluffchwung ber fch meijerifchen gnbuftrie. ®a§ gehlen eine§
©tocfeS geübter unb mit ben Setriebëoerbâltntffen oertrau»
ter SlrbeitSfräfte würbe alêbann bitter empfunben werben.

SCBenn bis jur ©tunbe eine Slbwanberung tn größerem
©til nodh nidht fiattgefunben bat, fo ift bieS wohl barauf
prüefpfübren, ba§ bie ©ro^jabl ber Arbeiter einfielt,
bafe ihnen ein folcher ©tellenwechfel unter ben obmal»
tenben Serbältniffen nicht jum Sorteil gereicht. Sie
Koften ber Seben§baltung finb in Dielen frtegführenben
©taaten jurjeit höbet al§ tn ber ©cbmei}, fo bag eine

abfällige Sobnbifferenj wenn nicht ganj, fo bocg größten»
teils baburch ausgeglichen wirb, ©in ^erheirateter Ülr»
better wirb in ber üRebrsabl ber gälle bei einem ©teilen»
weihfel gunächft gar nicht in ber Sage fein, feine gamilie
inS StuSlanb mitjunehmen, fo bag er mit hoppelten Unter»
haltSfoften rechnen mügte. 3ubem wirb eine Übergebe»
lung unb ber 2lufeal£)alt im frtegführenben Sanb oer»
fchiebene Unannehmlidbfeiten im ©efolge haben. SHuS»

fchlaggebenb wirb aber für manchen bie mutmagltche
Sauer beS DlnfteKungSoerhältniffeS fein. @S ig nicht
baran ju jmetfeln, bag nadh Seenbigung ber Kriegs»
wirren, alfo nadh IRücffehr ber unter bte gähnen ge»

rufenen Arbeiter unb mit ber ©ifiterung ber 9Rilitär»
auftrüge junädhü etne Seprcffion unb etne bamit Der»
bunbene SlrbeitSlofcgfeit ober Serbiengoernünberung in
ben h^wte frtegführenben Sänbetn eintreten wirb. Sie
Slufgabe ber bisherigen 3lrbeitSgrile in ber ©cfjmeis wirb
fidh bann ohne 3wetfel bitter rächen.

2Bir entnehmen ben ^Mitteilungen oerfdhtebener girmen
unb Seitherigen Motijen in ber ittrbeiterpreffe, bag otele
Arbeiter, bte in ber genannten SBetfe abgewanbert finb,
um eine ©nttäufdhung reicher, aber um ihre nicht unbe»
beutenben luslagcn ärmer, In bie Schweig jurûcffehrten
unb bei ihren früheren Arbeitgebern wteber ©teüung
fudhten. Sro^bcm laffen gd) otele, namentlich jüngere
unb unerfahrene Sente, im §inblicf auf bie gemachten
Sohnoerfprechungen, bewegen, unter Aufgabe ihrer bis»,

herigen ©teile im AuSlanb ihr ©lud ju fuchen.
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der Gemeinderat nicht von Schlafzimmern'gesprochen.
Aber der Rekurrent bestreitet nicht, daß die Räume bis-
her als Gesellenkammern benützt worden waren, und die
Annahme des Regierungsrates, daß solche Kammern Haupt-
sächlich als Schlafräume und keineswegs als Küche dienen,
ist nicht willkürlich, sondern entspricht der allgemeinen
Lebenserfahrung. Es mag vorkommen, daß in Gesellen-
zimmern etwa von ihren Bewohnern Getränke oder ein-
fache Speisen für den persönlichen Bedarf gekocht wer
den; allein hier handelt es sich nach den eigenen Aus-
führungen des Rekurrenten um mehr, um eine Küche mit
einem Gasherd. Die Einrichtung einer solchen Küche

durfte nun gewiß ohne Willkür als eine der Baubewilli-
gung zuwiderlaufende Änderung der bisherigen Benutzungs-
weise angesehen werden, ohne Rücksicht daraus, ob der
Herd beweglich oder unbeweglich sei. Wie der Regie-
rungsrat mit Recht he:vorhabt, wird eine Küche in ge-
wisser Beziehung intensiver benützt als eine Gesellen-
kammer oder ein Wohnraum und macht sich insbesondere
in der Regel den Nachbarn stärker fühlbar als Räume
dieser Art. Diesem Umstände kommt in vorliegendem
Falle besondere Bedeutung zu. weil der Schöpf der Liegen-
schaftsgrenze näher liegt als es gesetzlich gestattet ist.

Außerdem ermöglicht die Einrichtung einer zweiten Küche
in einer Wohnung deren Trennung in zwei Wohnungen
und bringt es daher mit sich, daß bisherige Nebenzimmer
nunmehr zu Hauptzimmern werden und damit eine stärkere

Benutzung erleiden.
Von Willkür oder Verletzung der Eigentumsgaranlie

kann auch insofern keine Rede sein, als dem Rekurrenten
nicht gestattet wird, die bisherige Benutzungsweise des

Schöpses zu ändern, obwohl keine Gesetzbestimmung ein

solches Verbot ausdrücklich vorsieht. Wenn auch der

Erlaß neuer Baugesetze in der Regel nicht dazu führt,
ohne Expropriation bereits bestehende Bauten zu besei-

tigen, soweit sie den neuen Vorschriften nicht entsprechen,
so erfolgt aus dem Erlaß solcher Gesetze doch mindestens,
daß der bestehende Zustand nicht entgegen dem Sinn
und Zweck des Gesetzes verschlimmert werden darf. Üb-

rigens ist heute eine Anfechtung des gemeinderätlichen
Beschlusses vom Juli 1913 und des regierungsrätlichen
Entscheides nicht mehr möglich.

2. Da der Rekurrent nicht behauptet, daß es sich bei
den zum Vergleich herangezogenen Küchen um wesentlich
die gleichen Verhältnisse handle, wie im vorliegenden Falle,
so fehlt der Beschwerde wegen ungleicher Behandlung die

nötige Substantterung.
3. Daß endlich eine Verletzung der Handels- und

Gewerbefreiheit nicht vorliegt, bedarf keiner weitern Er-
örterung.

4. Die Natur der Beschwerde rechtfertigt die An-
Wendung des Art. 221, Abs. 2 O.-G-

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
1. Der Rekurs ist abgewiesen.
2. Die bundesgerichtlichen Kosten, bestehend in einer

Gerichtsgebühr von Fr. 30.—, den Schreibgebühren von
Fr. 12.— und den Kanzleiausgaben von Fr. —.80,
werden dem Rekurrenten auferlegt.

Metallarbeiter fürs Ausland. Man schreibt dem

„Bund": In der letzten Zeit sind in schweizerischen
Blättern zahlreiche Inserate ausländischer Firmen der
Metall branche erschienen, in welchen Arbeiter, zum Teil
unter hohen Lohnversprechungen, für das kriegssührende
Ausland gesucht werden. Die intensive Amverbetätigkeit
des Auslandes, insbesondere durch Inserate und durch

Agenten, hatte zur Folge, daß da und dort nicht nur
stellenlose Arbeiter, sondern auch solche in sicherer Stel-
lung und mit gutem Verdienst ins Ausland abgewandert
sind. Sollte die Abwanderung tüchtiger Arbeitskräfte in
größerem Umfange zunehmen, so müßte die schweizerische
Metall- und Maschinenindustrie und damit die ganze
Volkswirtschaft durch den Entzug von qualifizierten Ar-
beitskräften dauernd geschädigt werden.

Es besteht wohl in der breitesten Öffentlichkeit die
Meinung, doß in der schweizerischen Metallindustrie zur-
zeit eine allgemeine Arbeitslosigkeit herrsche. Dies mag
in bestimmten Industriezweigen, wie etwa der Uhren-
industrie, der Fall sein. Für die Maschinenindustrie
trifft diese Annahme keineswegs zu. Wir können anhand
der Ergibnisse verschiedener Umfragen konstatieren, daß
zurzeit von einer Arbeitslosigkeit in unserer Industrie auf
keinen Fall gesprochen werden kann. Bestimmte Qualitäts-
arbeiter sind im Gegenteil sehr gesucht und finden lohnen-
den Verdienst, mit Aussicht auf dauernde Anstellung.

Die ausländischen, mit Aufträgen für die Krtegsver-
waltung überhäuften Werke suchen bekanntlich mit allen
Mitteln, bestimmte Qualitätsarbeiter, namentlich Dreher,
Schlosser usw. anzuwerben, die zurzeit von der schweize-
rischen Industrie ebenfalls benötigt werden. Viele Werke
haben infolgedessen bereits einen fühlbaren Mangel an
solchen Arbeitskräften, ein Übelstand, der sich mit der
zunehmenden Erhöhung des Beschäftigungsgrades und
der gleichzeitigen Fortdauer der schweizerischen Teilmobil-
machung stärker fühlbar machen wird. Mit dem Wieder-
eintritt geordneter Zustände erwartet man allgemein einen
Aufschwung der schweizerischen Industrie. Das Fehlen eines
Stockes geübter und mit den Betrtebsverhältntssen vertrau-
ter Arbeitskräfte würde alsdann bitter empfunden werden.

Wenn bis zur Stunde eine Abwanderung in größerem
Stil noch nicht stattgefunden hat, so ist dies wohl darauf
zurückzuführen, daß die Großzahl der Arbeiter einsieht,
daß ihnen ein solcher Stellenwechsel unter den obwal-
tenden Verhältnissen nicht zum Vorteil gereicht. Die
Kosten der Lebenshaltung sind in vielen kriegführenden
Staaten zurzeit höher als in der Schweiz, so daß eine

allfällige Lohndifferenz wenn nicht ganz, so doch größten-
teils dadurch ausgeglichen wird. Ein verheirateter Ar-
beiter wird in der Mehrzahl der Fälle bei einem Stellen-
Wechsel zunächst gar nicht in der Lage sein, seine Familie
ins Ausland mitzunehmen, so daß er mit doppelten Unter-
Haltskosten rechnen müßte. Zudem wird eine llbersiede-
lung und der Aufenthalt im kriegführenden Land ver-
schieden? Unannehmlichkeiten im Gefolge haben. Aus-
schlaggebend wird aber für manchen die mutmaßliche
Dauer des Anstellungsverhältnisses sein. Es ist nicht
daran zu zweifeln, daß nach Beendigung der Kriegs-
wirren, also nach Rückkehr der unter die Fahnen ge-
rufenen Arbeiter und mit der Sistterung der Militär-
aufträge zunächst eine Depression und eine damit ver-
bundene Arbeitslosigkeit oder Verdienstverminderung in
den heute kriegführenden Ländern eintreten wird. Die
Aufgabe der bisherigen Arbeitsst-.lle in der Schweiz wird
sich dann ohne Zweifel bitter rächen.

Wir entnehmen den Mitteilungen verschiedener Firmen
und seitherigen Notizen in der Arbeiterpresse, daß viele
Arbeiter, die in der genannten Weise abgewandert sind,
um eine Enttäuschung reicher, aber um ihre nicht unbe-
deutenden Auslagen ärmer, in die Schweiz zurückkehrten
und bei ihren früheren Arbeitgebern wieder Stellung
suchten. Trotzdem lassen sich viele, namentlich jüngere
und unerfahrene Leute, im Hinblick auf die gemachten
Lohnversprechungen, bewegen, unter Ausgabe ihrer bis-
herigen Stelle im Ausland ihr Glück zu suchen.
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